
Mensch und Computer gleichgestellt
AUTONOMES FAHREN  Ein neuer Gesetzentwurf 
passiert den Bundestag und präzisiert, unter wel-
chen Umständen der Fahrer in der Pflicht ist. Eini-
gen Kritikern ist das noch nicht konkret genug
Ein modifizierter Gesetzent-
wurf zum automatisierten Fah-
ren hat die Zustimmung des 
Deutschen Bundestags gefun-
den und wurde als Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes 
verabschiedet. Als eine der ers-
ten Reaktionen begrüßte der 
Digitalverband Bitkom den 
Beschluss. Es würden erst-
mals Regeln für das automa-
tisierte Fahren auf deutschen 
Straßen geschaffen werden, 
so der Verband. Nun sei zum 
Beispiel konkretisiert, welche 
Tätigkeiten der Fahrer ausüben 
darf, während der Autopilot das 
Steuer übernimmt, und in wel-
chem Zeitraum er wieder das 
Lenkrad übernehmen muss, 
sobald ihn der Computer dazu 
auffordert.

Fahrer muss reagieren
Nach der Auffassung des 

Verbandes schaffen die neu-
en Regelungen Rechtssicher-
heit. Der Fahrer müsse dem-
nach nicht wie ursprünglich 
vorgesehen ständig das Ver-
kehrsgeschehen überwachen, 
sondern nur bereit sein, einen 
Warnhinweis wahrzunehmen 
und dann wieder das Steuer zu 
übernehmen.

Im Vorfeld, bei der Anhörung 
des öffentlichen Ausschusses 
für Verkehr und digitale Infra-
struktur am 20. März, wurden 
allerdings auch kritische Stim-
men laut. Jürgen Bönninger 

von FSD Fahrzeugsystemdaten 
kritisierte, wie die Verantwort-
lichkeit zwischen Fahrer und 
System geregelt werden soll. 
Es würden „völlig einseitig“ nur 
die Pflichten des Fahrzeugfüh-
rers angesprochen – „ohne auf 
der anderen Seite klarzustel-
len, welche Tätigkeiten der 
Fahrzeugführer während der 
Nutzung der hoch- und voll-
automatisierten Fahrfunktion 
ausüben darf“. Peter Büttgen 
vermisste im Namen der Bun-
desbeauftragten für den Da-
tenschutz und Informations-
freiheit die nötige Präzision 
im Gesetzentwurf. Es würden 
konkrete Regelungen zum Um-
fang der Daten, zur Erhebung 
und Verarbeitung, zur Zweck-
bestimmung, zur Löschung und 
zur technischen Ausgestaltung 
der Speichermedien fehlen.

„Mit hoch- und vollautoma-
tisierten Fahrfunktionen kön-
nen viele Unfälle mit Todes-
opfern und Schwerverletzten 
vermieden werden“, erklärte 
SPD-Verkehrsexpertin Kirs-

ten Lühmann. Stephan Kühn 
von den Grünen sieht trotz der 
Nachbesserungen viele Fragen 
offen und Kernprobleme wei-
terhin nicht gelöst. Er kritisierte 
auch die Eile des Verfahrens 
und dass man die Ergebnisse 
der eigens eingesetzten Ethik-

Kommission nicht abgewartet 
habe. Das sieht Bundesver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) anders. 

„Wir stellen den menschli-
chen Fahrer und den Compu-
ter als Fahrer rechtlich gleich“, 
sagte der Minister im Bundes-

tag. Zudem würden die Haf-
tungsfragen geklärt. Dobrindt: 
„Wenn der automatisierte Mo-
dus das Fahrzeug steuert, dann 
ist klar, dass die Haftung beim 
Hersteller liegt und nicht beim 
Menschen, der im Fahrzeug 
sitzt.“ jr

Signale richtig gestellt
BAHNVERKEHR  Güterwagen müssen leiser werden. Spätestens bis 2020 sind die Schienenverkehrsunter-
nehmen qua Gesetz verpflichtet, alle ihre Waggons auf Flüsterbremsen umzurüsten. Eisenbahnverbände 
und das Deutsche Verkehrsforum begrüßen einhellig das vom Bundestag verabschiedete Gesetz

Der Bundestag hat in seiner Sit-
zung am 30. März das „Verbot 
des Betriebs lauter Güterwagen“ 
beschlossen. Mit dem Beginn 
des Netzfahrplans 2020/2021 
ist darin der Betrieb von „lau-
ten“ Güterwagen untersagt. Als 
Stichtag nennt der Gesetzestext 
den 13. Dezember. Ab dann dür-
fen im deutschen Schienennetz 
nur noch Güterwagen fahren, 
die auf die sogenannten Flüster-
bremsen umgerüstet sind. 

In einer gemeinsamen Er-
klärung begrüßten die fünf Ei-
senbahnverbände Allianz pro 
Schiene, Netzwerk Europäi-
scher Eisenbahnen, Verband 
der Bahnindustrie Deutschland, 
die Verkehrsunternehmen so-
wie der Verband der Güterwa-
genhalter in Deutschland das 
neue Gesetz ausdrücklich. Als 
„wichtigen Meilenstein für die 
Halbierung des Schienenlärms 
bis 2020“ bezeichneten sie den 
Bundestagsbeschluss. 

Die Parlamentarier hätten 
damit – erfreulich einmütig – 
Klarheit für die Branche in Eu-
ropa geschaffen. Für die Eigen-
tümer von leisen neuen oder 
umgerüsteten Güterwagen sei 
jetzt sicher, dass ab Ende 2020 
mit lauten Güterwagen kein 
wirtschaftlich erfolgreicher 

Schienengüterverkehr mehr 
betrieben werden könne. Auch 
die durch den Bundestag noch 
einmal gegenüber dem Regie-
rungsentwurf enger gefassten 
Ausnahmen und Befreiungen 
des Gesetzes finden die Zu-
stimmung der Verbände, weil 
„damit das beabsichtigte Signal 
an die Halter lauter Wagen noch 
unmissverständlicher ausge-
fallen“ sei.

Fördert die Akzeptanz
Als stellvertretender Ge-

schäftsführer vom Deutschen 
Verkehrsforum (DVF) zeigte 
sich auch Florian Eck erfreut 
ob des Beschlusses. „Das Ver-
bot lauter Güterwagen ab 2020 
auf dem deutschen Netz ist 
Grundvoraussetzung für mehr 
Akzeptanz in der Bevölkerung 
und damit mehr Verkehr auf 
der Schiene“, so Eck. 

„Während deutsche Güter-
wagenhalter bereits in leise Wa-
gen investieren, warten auslän-
dische Wagenhalter ab. Damit 
torpedieren sie die Anstrengun-
gen der Vorreiter für leiseren 
Schienenverkehr und belasten 
insbesondere die Anwohner 
entlang der Rheinstrecke, die 
besonders von Schienenlärm 
betroffen sind.“ 

Um die lauten Wagen euro-
paweit abzuschaffen, werde 
Europa wesentlich mehr in 
deren Umrüstung investieren 
müssen, ist Eck überzeugt. 
Das Bremsumrüstungspro-
gramm des Bundes für alte 
Güterwagen sei ein wichtiger 
erster Schritt gewesen, um 
den bestehenden Wagenpark 
leiser zu machen. Mit dem ge-
setzlichen Verbot lauter Gü-
terwagen folge nun der vom 
DVF geforderte logische zweite 
Schritt. Eck fordert an dieser 
Stelle die Bundesregierung 

auf, die Europäische Union 
(EU) ebenso zu einem Verbot 
lauter Güterwagen ab 2020 zu 
bewegen. Dazu müsse die EU 
den Unternehmen bessere und 
höhere finanzielle Anreize für 
eine Umrüstung ihrer lauten 
Güterwagen bieten. Eck: „Die 
EU sollte ein Interesse daran 
haben, den Schienengüter-
verkehr zu fördern und damit 
Akzeptanz bei der Bevölkerung 
zu schaffen. Dazu muss sie 
dann auch Gelder in die Hand 
nehmen, was sie bisher in zu 
geringem Maße tut.“ ha
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Das neue Gesetz soll regeln, wann der Fahrer eingreifen muss und wer haftet
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Ab 2020 verpflichtet der Gesetzgeber die Schienenverkehrsunter-
nehmen dazu, ihre Waggons mit Flüsterbremsen auszurüsten 


